
Termine November 2015

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist

bei Zahlung durch

  Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.11.2015 13.11.2015 6.11.2015

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Umsatzsteuer4 10.11.2015 13.11.2015 6.11.2015

Gewerbesteuer 16.11.2015 19.11.2015 13.11.2015

Grundsteuer 16.11.2015 19.11.2015 13.11.2015

Sozialversicherung5 26.11.2015 entfällt entfällt

 
1   Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.
2   Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden.
3   Für den abgelaufenen Monat.
4   Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
5   Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.11.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid.

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn



·       für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

·       die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,

·       der Schuldner die Leistung verweigert,

·       besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte,
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der 
Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2013:

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne

Verbraucherbeteiligung

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 %

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %

1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

1.7. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

·       Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 
60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

·       Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

·       Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz.

·       Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 
Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

·       Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

·       Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 



Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

·       Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.

Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union zum 
Diskriminierungsschutz bei Scheinbewerbung
In einem vom Bundesarbeitsgericht zu beurteilenden Fall ging es um den Entschädigungsanspruch 
eines Bewerbers wegen Altersdiskriminierung und aufgrund einer Diskriminierung wegen des 
Geschlechts.

Voraussetzung eines solchen Anspruchs ist nach nationalem deutschen Recht, dass der 
Anspruchsteller ein „Bewerber/Beschäftigter“ ist, er sich also bei dem ausschreibenden Arbeitgeber 
mit dem Ziel einer Einstellung beworben hat. Nach den Feststellungen des Gerichts verfolgte der 
Anspruchsteller im zu beurteilenden Fall jedoch nicht das Ziel einer Beschäftigung, sondern reichte 
vielmehr eine formale Bewerbung ein, um so im rechtlichen Sinne als „Bewerber“ zu gelten und 
Ansprüche wegen Diskriminierung erheben zu können.

Das Gericht sah sich durch das Unionsrecht an einer klageabweisenden Entscheidung gehindert, 
weil dieses nicht den „Bewerber“ nennt, sondern nur den „Zugang zur Beschäftigung oder zu 
abhängiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit“ schützt. Das Bundesarbeitsgericht legte deshalb 
dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage zur Entscheidung vor, ob die einschlägigen 
Richtlinien ebenfalls voraussetzen, dass wirklich der Zugang zur Beschäftigung gesucht und eine 
Einstellung bei dem Arbeitgeber tatsächlich gewollt ist.

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein tatsächlich nicht für eigene Wohnzwecke
genutztes Einfamilienhaus
Der Erwerb eines bebauten Grundstücks von Todes wegen durch Kinder ist erbschaftsteuerfrei, 
soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall selbst gewohnt hat oder hieran aus zwingenden Gründen 
gehindert war und das Gebäude beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Die Wohnfläche der Wohnung darf zudem 200 m² 
nicht übersteigen. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der 
Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu 
Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu 
eigenen Wohnzwecken gehindert.

Für die Steuerbefreiung ist es erforderlich, dass der Erwerber in die Wohnung einzieht und sie als 
Familienheim für eigene Wohnzwecke nutzt. Die bloße Widmung zur Selbstnutzung durch den 
Erwerber reicht nicht aus. Es genügt auch nicht, wenn der Erwerber in der Erbschaftsteuererklärung
angibt, die Wohnung in dem von Todes wegen erworbenen Einfamilienhaus sei zur Selbstnutzung 
bestimmt, könne aber aus zwingenden Gründen nicht für eigene Wohnzwecke genutzt werden.

Die Steuerbefreiung scheidet insbesondere dann aus, wenn der Erwerber - wie im entschiedenen 
Fall - von vornherein gehindert ist, die Wohnung in dem von Todes wegen erworbenen 
Einfamilienhaus für eigene Wohnzwecke zu nutzen und deshalb auch tatsächlich nicht einzieht.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Beschränkter Abzug von Betriebsausgaben für ein im Betriebsvermögen 
befindliches häusliches Arbeitszimmer
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer werden grundsätzlich nur bis zu einem Betrag von
1.250 € zum Abzug zugelassen. Die Abzugsbeschränkung gilt selbst dann, wenn das Arbeitszimmer 
zum Betriebsvermögen gehört. Sie wird nur für den Fall aufgehoben, dass das häusliche 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit bildet.



Auch das Arbeitszimmer im selbst genutzten Einfamilienhaus ist als häusliches Arbeitszimmer zu 
bewerten. Von dieser grundsätzlichen Rechtslage wird eine Ausnahme nur zugelassen, wenn die 
Räume für einen intensiven und dauerhaften Publikumsverkehr geöffnet sind. Es handelt sich dann 
um eine auch nach außen erkennbare berufliche und betriebliche funktionale Büroeinheit. Wichtiges
Indiz für die Anerkennung einer derartigen Ausnahmesituation ist die Beschäftigung von 
Mitarbeitern in den Räumen.

Mit diesem Urteil hat der Bundesfinanzhof den Abzug aller Aufwendungen für das Arbeitszimmer 
des Gesellschafters einer GbR abgelehnt. Er erledigte in dem Raum einen Teil seiner Büroarbeiten, 
seine Ehefrau Sekretariatsarbeiten. Das häusliche Arbeitszimmer war von der Gesellschaft 
angemietet. Die Mietgeldzahlungen wurden bei der GbR als Betriebsausgaben und bei dem 
Gesellschafter als Sonder-Betriebseinnahmen berücksichtigt.

Die typisierende Begrenzung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen hat zusätzliche Folgen. 
Die Zugehörigkeit der Räume des häuslichen Arbeitszimmers zum Betriebsvermögen führt im Falle
der Grundstücksveräußerung oder Beendigung der beruflichen Tätigkeit zur Versteuerung von im 
Einfamilienhaus eventuell vorhandenen stillen Reserven.

Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den 
Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer 
Bedeutung:

·       Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne Umsatzsteuer 
pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig.

·       Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der 
Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer)
nicht mehr als 35 € betragen.

·       Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfängers 
vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit 
den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt 
werden.

·       Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag 
von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese 
Personen insgesamt nicht abzugsfähig.

Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ eingerichtet werden.

Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die 
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine 
Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers zu gewährleisten, ist die 
Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder 
je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch 
um diese Grenze prüfen zu können.

Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung 
nicht versteuern. In einem koordinierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung 
dieser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu beachten:

·       Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für 
alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist 
jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. 



Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.

·       Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der
Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht besteuert.

·       Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze 
von 35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht mit 
einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, 
ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind.

·       Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die 
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Vorschrift voraussetzt, dass Zuwendungen oder 
Geschenke dem Empfänger im Rahmen einer der Einkommensteuer unterliegenden Einkunftsart 
zufließen. Die Norm begründet keine weitere eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich 
eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl.

Die Pauschalierungsvorschriften

·       erfassen nur solche betrieblich veranlassten Zuwendungen, die beim Empfänger dem Grunde 
nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen und 
begründen keine weitere eigenständige Einkunftsart,

·       erweitern nicht den einkommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern stellen lediglich eine 
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl und beziehen sich auf alle 
Geschenke an Geschäftsfreunde, und zwar unabhängig davon, ob ihr Wert 35 € überschreitet 
oder nicht.

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main müssen bloße Aufmerksamkeiten
(Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, 
Jubiläum) mit einem Wert bis zu 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr in die 
Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer einbezogen werden.

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden.

Veränderungen bei der Gültigkeit von Freistellungsaufträgen nach dem 
1. Januar 2016
Seit dem 1. 1. 2011 können Freistellungsaufträge nur unter Angabe der 
Steueridentifikationsnummer des Steuerzahlers und ggf. seiner Ehepartnerin geändert oder neu 
erteilt werden.

Durch Änderung des Einkommensteuergesetzes verlieren bestehende Freistellungsaufträge ohne 
gültige steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) ab 1.1.2016 ihre Gültigkeit. Es ist darauf zu 
achten, dass Freistellungsaufträge, die für einen unbefristeten Zeitraum erteilt wurden, zum 
1.1.2016 ungültig werden, wenn diesen keine IdNr zugeordnet wird. Es muss kein neuer 
Freistellungsauftrag erteilt werden. Es reicht aus, wenn dem Institut, bei dem der 
Freistellungsauftrag vorliegt, vor Beginn des Jahres 2016 die IdNr mitgeteilt wird.

Hinweis: Es sollte gleichzeitig geprüft werden, ob die Höhe der freigestellten Beträge noch in 
Ordnung ist.

Familienkasse verlangt ab 2016 zwei Identifikationsnummern
Im Jahr 2007 ist eine Identifikationsnummer (IdNr) eingeführt worden, die inzwischen bei den 
meisten steuerlichen Angelegenheiten natürlicher Personen von der Finanzverwaltung genutzt wird.

Ab 2016 ist diese IdNr auch wichtig für den Bezug von Kindergeld. Um zu verhindern, dass 
mehrere Personen gleichzeitig Kindergeld für ein Kind beziehen, müssen Kindergeldberechtigte 
ihre eigene IdNr und die des Kindes/der Kinder der zuständigen Familienkasse mitteilen.

Hinweis: Es bietet sich an, die entsprechenden IdNrn den Familienkassen schon vor dem 1.1.2016 



mitzuteilen, damit die Kindergeldzahlungen nicht eingestellt werden. Die eigene IdNr findet man 
im Einkommensteuerbescheid oder in der Lohnsteuerbescheinigung. Falls die eigene IdNr und/oder 
die des Kindes/der Kinder nicht bekannt sind, kann man diese über ein Eingabeformular unter 
http://www.bzst.de/ erneut anfordern. Bei fehlendem Internetzugang geht dies auch telefonisch über
die Hotline 0228 4081240. Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa vier Wochen.

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen gehören als 
Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers nicht zum Arbeitslohn, 
wenn es sich um herkömmliche (übliche) Betriebsveranstaltungen und um bei diesen 
Veranstaltungen übliche Zuwendungen handelt. Übliche Zuwendungen bei einer 
Betriebsveranstaltung sind insbesondere Aufwendungen für den äußeren Rahmen (z. B. für Räume, 
Musik, Kegelbahn, für künstlerische und artistische Darbietungen), wenn die Darbietungen nicht 
der wesentliche Zweck der Betriebsveranstaltung sind.

Der Gesetzgeber hat die bisherige Verwaltungsauffassung zum 1.1.2015 durch einen neuen 
Tatbestand im Einkommensteuergesetz ersetzt. Dabei wurde die Bemessungsgrundlage deutlich 
verbreitert, der seit 1993 unveränderte Wert von 110 € (damals 200 DM) aber nicht erhöht. 
Allerdings machte er auch aus der bisherigen Freigrenze einen Freibetrag.

Seit dem 1.1.2015 gilt Folgendes:

·       Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher 
Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt.

·       Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich 
geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) offen stehen.

·       Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des 
Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer, und zwar unabhängig davon, ob sie einzelnen 
Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den
Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den 
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet.

·       Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und 
teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer (wegen des 
Freibetrags) steuerlich unberücksichtigt.

·       Zuwendungen bis 110 € bleiben steuerfrei, soweit ein Arbeitnehmer an nicht mehr als zwei 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr teilnimmt. Übersteigen die Kosten für eine von zwei 
Betriebsveranstaltungen den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an 
weiteren Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn 
die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand.

Bei den Veranstaltungen sollte noch beachtet werden, dass Geldgeschenke, die kein 
zweckgebundenes Zehrgeld sind, nicht der Pauschalierungsmöglichkeit unterliegen und voll 
versteuert werden müssen.

Mieter müssen Einbau neuer Rauchwarnmelder auch bei vorheriger 
Selbstausstattung dulden
Der Bundesgerichtshof hatte in zwei Verfahren die Frage zu entscheiden, ob ein Mieter den Einbau 
von Rauchmeldern auch dann zu dulden hat, wenn er die Wohnung zuvor schon selbst mit eigenen 
Rauchmeldern ausgestattet hat.

In den vom Gericht entschiedenen Fällen beabsichtigten die Vermieter, die Wohnungen einheitlich 
mit Rauchwarnmeldern auszustatten und warten zu lassen. Die Mieter lehnten den Einbau jeweils 

http://www.bzst.de/


mit dem Hinweis ab, dass sie bereits eigene Rauchwarnmelder angebracht hätten. Nach Auffassung 
der Richter handelt es sich bei den geplanten Maßnahmen um bauliche Veränderungen, die zu einer 
nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswerts und zu einer dauerhaften Verbesserung der allgemeinen
Wohnverhältnisse führen und deshalb von den Mietern zu dulden sind. Durch den Einbau und die 
spätere Wartung der Rauchwarnmelder wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet, das zu 
einer nachhaltigen Verbesserung auch im Vergleich zu dem Zustand führt, der bereits durch den 
Einbau der vom Mieter selbst ausgewählten Rauchwarnmelder erreicht ist.

Eigenverbrauch von Waren kann nicht höher als der entsprechende Einkauf 
sein
Der private Eigenverbrauch von Waren in Bäckereien, Fleischereien und Gaststätten kann entweder 
einzeln aufgeschrieben oder nach den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Pauschbeträgen 
angesetzt werden. So wird beispielsweise 2015 für Fleischereien der Entnahmewert von dem vollen 
Umsatzsteuersatz unterliegenden Waren pauschal mit 831 € pro Person angenommen. Ist der 
anzusetzende Pauschbetrag höher als die dem vollen Umsatzsteuersatz unterliegenden 
Wareneinkäufe, ist der Pauschbetrag entsprechend zu beschränken; denn als Eigenverbrauch kann 
nur etwas entnommen werden, was auch vorher betrieblich eingekauft wurde.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Keine Geschäftsführung ohne Auftrag beim Transport von Kindern zu 
Sportveranstaltungen
Wenn minderjährige Mitglieder eines Amateursportvereins von ihren Familienangehörigen oder 
Angehörigen anderer Vereinsmitglieder zu Sportveranstaltungen gefahren werden, handelt es sich 
grundsätzlich auch im Verhältnis zum Sportverein um eine reine Gefälligkeit. Diese Gefälligkeit 
spielt sich im außerrechtlichen Bereich ab, sodass Aufwendungsersatzansprüche gegen den Verein 
nicht bestehen.

Das hat der Bundesgerichtshof in einem Fall entschieden, in dem eine Großmutter ihre Enkelin zu 
einer Sportveranstaltung brachte und auf der Fahrt einen Verkehrsunfall erlitt. Die gegen den 
Sportverein gerichtete Klage auf Schadensersatz wies das Gericht ab.
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